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ANWALTSVEREINIGUNG HANAU

Mitglied des Deutschen Anwaltsvereins

Anwaltsvereinigung Hanau  •  Frankfurter Str. 8  •  63571 Gelnhausen
Hessicher Landtag

Vorsitzenden des

Rechts- und Integrationsausschusses

Herrn Dr. Blechschmidt

c.neise@ltg.hessen.de 

Betr.: öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein

          Gesetz zur Änderung gerichtsorganisatorischer Regelungen, Drucksache 18/4009
Sehr geehrter Herr Dr. Blechschmidt,

sehr geehrte Damen und Herren
zur Berücksichtigung im Rahmen des Anhörungsverfahrens nehmen wir für die Anwaltsvereinigung Hanau zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung:

1. 

Die Begründung der beabsichtigten Schließung kleinerer Gerichte und die Konzentration der Gerichtsbarkeit auf eine geringere Anzahl von Standorten wird mit der Hoffnung auf Einsparungen durch Synergie-Effekte und Rationalisierungen begründet.

Soweit dies von hier aus nachvollzogen werden kann, hat keine einzige der Gerichtsschließungen insbesondere von Amtsgerichten im Landgerichtsbezirk Hanau, von denen wir in den vergangenen Jahrzehnten einige erlebt haben, einen solchen Effekt gezeitigt. 

Wir sehen vielmehr eine eklatante und nicht hinnehmbare Schwächung der Justizgewährung in der Fläche bei gleichzeitiger Mehrbelastung aller rechtsuchenden Bürger. Wir sehen auch die Qualität gefährdet, wenn die „Nähe“ des Gerichtes zum rechtsuchenden Bürger gefährdet wird.

Sollten wirklich Kosten im Justizresort eingespart werden, so wäre dies eine ebenfalls keinesfalls hinnehmbare Verlagerung von Kosten aus dem Resort auf die rechtsuchenden Bürger. 

Soweit es um die Gerichtsschließungen insgesamt geht, schließt sich die Anwaltsvereinigung Hanau der ausführlichen und überregionalen Stellungnahme des Landesverbandes Hessen im Deutschen Anwaltsverein eV an.

Für eine absolute Fehlentscheidung halten wir die geplante Schließung des Arbeitsgerichtes Hanau.

Das Arbeitsgericht Hanau ist erst Anfang des Jahres 2010 in den Neubau am Justizstandort Hanau eingezogen. Es ist dort räumlich integriert. Sämtliche zentralen Einrichtungen, angefangen von den Wachtmeistern an der Pforte bis hin zu den technischen Ausstattungen etc. sind dort vorhanden. Eine Verlegung an einen anderen Standort spart weder Sach- noch Personalkosten. 

Auf der anderen Seite werden erhebliche Mehrkosten bei rechtsuchenden Bürgern und allen Verfahrensbeteiligten verursacht. 

Sollte dennoch an der Schließung festgehalten werden, so meinen wir, dass zur Vermeidung unnötiger Wege aller Verfahrensbeteiligten nach Offenbach die Güteverhandlungen im Rahmen von Gerichtstagen beim Amtsgericht Hanau und beim Amtsgericht Gelnhausen durchgeführt werden sollten.

An beiden Gerichten sind alle räumlichen und personellen Voraussetzungen für die Durchführung von Güteverhandlungen ebenso vorhanden wie am Arbeitsgericht in Offenbach.

Zu den Güteverhandlungen haben in der Regel die Parteien persönlich zu erscheinen. Im Falle der Schließung müssten zu jeder Verhandlung Arbeitnehmer und Arbeitgeber nebst jeweiligen Vertretern bzw. Rechtsbeiständen aus einem sich fast bis nach Fulda erstreckenden Gebiet anreisen. 

Erfahrungsgemäß erledigt sich der weit aus größte Teil der arbeitsgerichtlichen Fälle durch Vergleich in der Güteverhandlung. Hierzu braucht es in der Regel nicht mehr als einen Richter, die Akte und ein Diktiergericht. In den vergangenen Jahrzehnten haben alle Beteiligten mit entsprechenden Gerichtstagen in Gelnhausen und Wächtersbach gute Erfahrungen gemacht. Es ist nicht nachzuvollziehen, weshalb auf diese Erfahrungen nicht aufgebaut werden sollte. 

Dies gilt erstrecht unter dem Aspekt der Qualität. Die Kenntnisse der Arbeitsrichter, insbesondere der ehrenamtlichen Richter, von örtlichen und regionalen Strukturen des Wirtschafts- und Arbeitsleben haben wesentlichen Einfluss auf die Qualität der Arbeitsrechtsprechung. 

Die Hanauer Anwaltsvereinigung spricht sich deshalb in Übereinstimmung mit der Stadt Hanau, dem Main-Kinzig-Kreis, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hanau, der Industrie- und Handelskammer, den Gewerkschaften und dem Unternehmerverband sowie den Kommunen des Main-Kinzig-Kreises für die Erhaltung der Arbeitsgerichtsbarkeit am Standort Hanau aus und fordert, diese für den Fall der Schließung des Arbeitsgerichtes zumindest in Form von Gerichttagen aufrechtzuerhalten.

Gelnhausen, den   12.07.2011

………………………………………………………

   Kurt Pitz
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